
 1

3. Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschl uss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grun dstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung) 
 

 
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 
2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Magstadt am 09.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
Gegenstand und Inhalt der Änderung 

A. Die nachfolgenden Paragrafen werden wie folgt geändert: 
 
 

§ 12 
Zutrittsrecht 

 
Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Gemeinde, im 
Rahmen des § 44 Abs. 6 Wassergesetz für Baden-Württemberg und des § 99 der 
Abgabenordnung, den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 24 genannten Einrichtungen, zu 
gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtung, zur Wahrnehmung sonstiger 
Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere zur Ablesung, zum Austausch der 
Messeinrichtungen (Wasserzähler) oder zur Ermittlung der Grundlagen für die 
Gebührenbemessung erforderlich ist. 
 

§ 23  
Ablesung  

 
(1) Die Messeinrichtungen sind nach Aufforderung der Gemeinde vom Anschlussnehmer selbst 
abzulesen. Die Ableseergebnisse sind in den von der Gemeinde/Stadt hierfür übermittelten 
Vordruck einzutragen. Der ausgefüllte Vordruck ist an die Gemeinde/ Stadt zurückzusenden. 
Alternativ kann der Zählerstand elektronisch über die Internetseite der Gemeinde/Stadt übermittelt 
werden. 
(2) Geht der ausgefüllte Vordruck nicht innerhalb einer von der Gemeinde/Stadt gesetzten, 
angemessenen Frist bei dieser ein, darf sie den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung 
schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. § 12 bleibt davon 
unberührt. 
 

§ 37  
Beitragssatz 

 
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m²) Geschossfläche (§ 28) 5,00 €. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
 
Hinweis: 
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Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) bei der Neufassung dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Inkrafttreten dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Dabei ist der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, darzulegen. 
 
 
Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 
 
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist. 
 
Magstadt, den 09.12.2014 
 
 
 
Dr. Hans- Ulrich Merz 
-Bürgermeister- 


